
1ahme an der Tagung ist kostenlos. 

Iden Sie sich trotzdem unverbindlich an, 
lie Vorbereitung der Tagung zu erleichtern. 
iutzen Sie hierzu das umseitige Formular. 

lten auf Wunsch eine Teilnahmebescheinigung der 
:ät Augsburg (für Fachanwälte gern auch nach § 15 FAD). 

:en unseren Unterstützern 

sehe Gesellschaft Augsburg e.V. 

iis (Trtelseitel: 

JUSTA~ 
Stiftung der Freunde und 
Förderer der Juristischen Fakultät 
der Universität Augsburg 

atentschrift DE 37435 - ,Fahrzeug mit Gasmotoren' (Benz & Co. 1886) 

Anmeldung zur Tagung „Autorecht 2015"am 8. Oktober 2015 
an der Juristischen Fakultät der Universität Augsburg 

Name 

Unternehmen/Organisation/Institution 

Adresse 

Ort 

Telefonnummer 

E-Mail 

Bitte verwenden Sie pro Person jeweils ein Formular. 

Bitte senden Sie Ihre Anmeldung an: 

Juristische Fakultät der Universität Augsburg 
Augsburg Center for Global Economic Law and Regu lation (ACELR) 

Universitätsstraße 24 
86159 Augsburg 

Fax: +49 821 598-4503 
E-Mail: acelr@jura.uni-augsburg.de 

Rückfragen richten Sie bitte an Herrn Alexander Hügelmann-Olsen 

Telefon: +49 821 598-4681 
E-Mail: acelr@jura.uni-augsburg.de 

Autorecht 2015 
Autonomes Fahren 

• lNr>. 
Universität 
Augsburg 
University 



foutsche Automobilindustrie ist eine der Schlüsselindustrien 
Bundesrepublik Deutschland. Knapp 800.000 Beschäftigte 
t schafteten im Jahr 2014 einen Jahresumsatz von rund 367 
3rden Euro. Auf der Tagung „Autorecht" werden für die Branche 

Programm 

09.00 Begrüßung und Tagungseröffnung 

Prof. Dr. Volker M. Jänich 
Friedrich-Schiller-Universität Jena 

Prof. Dr. Pau 1 T. Schrader 
Universität Augsburg 

09.1 5 Begrüßung und Tagungseröffnung 

Prof. Dr. Phillip Heilwege 
Prodekan der Juristischen Fakultät der Universität Augsburg 

Technischer Hintergrund 

09.30 Technische Möglichkeiten und Perspektiven 

Dr.-lng. Frank Diermeyer 
Akad. Rat am Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik TUM 

ale Rechtsfragen erörtert werden. Im Fokus der Tagung 2015 1 _Zu_la_s_s_un-"g_sr_ec_h_t _____ ________ _ _ 

das autonome Fahren. 

Automobil kann auf eine gut 125 Jahre lange Geschichte 
kblicken. Diese ist durch ständige Weiterentwicklung 
igt. Nunmehr steht der wohl größte Innovationssprung bevor: 
ir wurde es immer für selbstverständlich gehalten, dass das 
fahrzeug durch eine Person gesteuert wurde. Nun wird der 
1ftstraum des autonomen Fahrens Realität. 

iutonome Fahren wirft eine Vielzahl von rechtl ichen Problemen 
Insbesondere das Haftungsrecht ist gefordert: Wer so ll für 
den haften, die beim Betri eb selbstfahrender Kraftfahrzeuge 
ehen? Auch muss geklärt werden, was mit den Daten 
1ehen soll , die beim Betrieb der Fahrzeuge generiert werden. 
11 sind die Anforderungen an die Zulassung von Kraftfahrzeugen 
erdenken. Diese und weitere Frageste llungen sind Gegenstand 
3gung Autorecht 2015. 

10.15 

10.45 

11 .15 

Das Wiener Abkommen über den Straßenverkehr 

Dr. Stefan Lorenzmeier 
Universität Augsburg 

Kaffeepause 

Zulassungsrecht für Fahrzeuge 

Prof. Dr. Clemens Arzt 
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin 

Straßenverkehrsrechtl iche Haftung 

11.35 Die Haftung des Fahrzeugführers 

Prof. Dr. Volker M. Jänich 
Prof. Dr. Paul T. Schrader 

12.00 Mittagspause 

Psychologischer Hintergrund 

13.00 Vor- und Nachteile des autonomen Fahren 
aus psychologischer Sicht 

Prof. Dr. Rüdiger Trimpop 
Lehrstuhl für Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie, 
Friedrich-Schiller-Universität Jena 

Produkthaftungsrecht 

13.30 

14.15 

Haftung bei Schädigungen aufgrund von technischen 
Mängeln an autonomen Fahrzeugen (einschl. DIN 26262) 

Prof. Dr. Christian Gomille 
Universität Augsburg 

Kaffeepause 

Sicherheit der Daten 

14.45 

15.45 

Datenschutz? Dein Auto ist ein mieser Verräter! 

Dr. Lutz Hasse 
Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit (TLfDI), Erfurt 

Informationssicherheit 

Michael Plankemann, LL.M. 
activeMind Technologie und Management Beratung AG, München 

Abschlussdiskussion 

15.45 Impulsreferat 

Dr. Tobias Miethaner 
Leiter der Abte ilung „Digitale Gesellschaft", 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Berlin 

16.00 Abschließende Diskussionsrunde: 
Aufträge an den Gesetzgeber? 

16.30 Veransta ltungsende 

r 


